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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1993

Norm

SGG §12 Abs1 IG

SGG §14 Abs1

StGB §15 Abs3 D

Rechtssatz

Zwar tritt die selbständig strafbare Vorbereitungshandlung nach § 14 SGG hinter den Versuch oder die Vollendung der

beabsichtigten Straftat nach § 12 Abs 1 SGG zurück. Dies gilt bei richtiger Auslegung aber nur für den Fall, daß der

Komplottant zumindest einen strafbaren Versuch des beabsichtigten Deliktes unternommen hat; die Begehung eines

absolut untauglichen und damit gemäß § 15 Abs 3 SGG stra9osen Versuches bewirkt hingegen keine (materielle)

Subsidiarität des Komplotts.
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